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Guido Henke                                                                        Haldensleben, 13.11.2019 

Vorsitzender des Stadtrates 

Markt 20-22 

39340 Haldensleben 

 

 

Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung für den Wirtschafts-und 

Finanzausschuss am 19.11.2019 , den Hauptausschuss am 

21.11.2019 und die Stadtratssitzung am 28.11.2019 

 
 

Sehr geehrter Herr Henke, 

 

wir bitten darum, die jeweiligen Tagesordnungen um folgende Punkte zu ergänzen: 

 

1. Antrag  bezüglich Zuwendungen aus dem Digitalpakt: 

 

 Die Verwaltung wird beauftragt, unverzüglich Fördermittel aus dem 

 Sondervermögen „Digitale Infrastruktur“ (Digitalpakt) zu beantragen. 

 

 Begründung: 

  

 Seit dem 01.10.2019 können die Träger von Schulen in Sachsen-Anhalt 

 Anträge auf Mittel aus dem Digitalpakt von Bund und Länder zur IT 

 Ausstattung der Schulen stellen.  Für die Stadt Haldensleben stehen 

 Fördergelder in Höhe von 341.318 € bereit.  

 

 Die betreffende Anfrage von Herrn Scholz bezüglich dieser 

 Fördermöglichkeit wurde von der Verwaltung missverstanden (s. Anhang).  

 Es war nicht die Förderung entsprechend der IKT-Richtlinie gemeint, die 

 2018 bereits beantragt wurde, sondern die Zuwendungen aus dem 

 Sondervermögen  „Digitale Infrastruktur“ aus dem Bundeshaushalt 

 (507,00€ pro Schüler/ 341.318€ für Haldensleben- laut Liste der 

 Digitalpakt-Richtlinie-). 

 10% muss die Stadt als Eigenmittel zur Verfügung stellen. 
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2. Beschlussvorlage zur Stadtratssitzung am 28.11.2019 

 

 Der Stadtrat beschließt die Einstellung von 34.131,80€ in den 

 Haushaltsentwurf 2020 als Eigenanteil der Stadt für Zuwendungen aus  dem 

 Förderprogramm  „Digitale Infrastruktur“  (Digitalpakt). 

 

 Begründung: 

 

 Mit diesen  Mitteln wird es möglich, entsprechend der Digitalpakt-Richtlinie 

 Maßnahmen umzusetzen, die noch nicht im Rahmen der IKT-Richtlinie 

 genehmigt wurden.  

 Der vergleichsweise geringe Eigenanteil  sollte genutzt werden, um unsere 

 Grundschulen weiter zu modernisieren. 

 

 

 Mit freundliche Grüßen 

 Birgit Kolbe 

 


